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Zitat von Milk&Sugar

Wie lange ist die Schülerin denn auf Kur? Für ein paar Wochen ist es wahrscheinlich
eher viel Aufwand für wenig Nutzen.

Ich kenne es eher so, dass sie betroffenen Schüler von uns Arbeitsaufträge bekommen,
die sie dann in der Kur bearbeiten.

so ist es. Es geht um drei Wochen. Gestern hatte ich den kompletten Plan mit den Themen und
Arbeitsblättern und Buchseiten, usw.. ausgefüllt.
und die Frage kam heute.
Ihr dürft raten, ab wann die Kur ist.
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